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1. Stück, Jahrgang 2002 Ausgegeben am 17. Jänner 2002

Nr 1 Gesetz, mit dem das Salzburger Naturschutzgesetz geändert wird (Naturschutzgesetz-Novelle 2001) (Blg LT
12. GP: RV 920, 3. Sess; AB 169, 4. Sess)

1. Gesetz vom 24. Oktober 2001, mit dem das Salzburger
Naturschutzgesetz 1999 geändert wird (Naturschutzge-

setz-Novelle 2001)

Der Salzburger Landtag hat beschlossen:

Das Salzburger Naturschutzgesetz 1999, LGBl Nr 73,
geändert durch das Gesetz LGBl Nr 46/2001 und berich-
tigt durch die Kundmachung LGBl Nr 96/1999, wird ge-
ändert wie folgt:

1. Im Inhaltsverzeichnis wird eingefügt: 
1.1. Nach § 3: 

„§ 3a Interessensabwägung“
1.2. Nach § 22:

„7a. Unterabschnitt

§ 22a Europaschutzgebiete
§ 22b Vorläufiger Schutz“

2. Im § 2 werden folgende Änderungen vorgenommen:
2.1. Im Abs 5 lautet die lit c:

„c) die Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung
landschaftsökologischer Verhältnisse (zB Biotopver-
bund, Extensivierung, Umstellung auf naturnahe
landwirtschaftliche Wirtschaftsweisen) unter beson-
derer Berücksichtigung des Art 10 der FFH-Richtlinie
(§ 5 Z 12);“

2.2. Im Abs 6 lautet der erste Klammerausdruck
„(§§ 16, 19 und 22a)“

3. § 3 wird durch folgende Bestimmungen ersetzt:

„Geltungsbereich

§ 3

(1) Diesem Gesetz unterliegen nicht:
a) Maßnahmen bei einem Einsatz des Bundesheeres in

den Fällen des § 2 Abs 2 Z 2 und 3 des Wehrgesetzes
1990, BGBl Nr 305, in der Fassung des Gesetzes BGBl I
Nr 140/2000;

b) Maßnahmen zur Abwehr einer unmittelbar drohenden
Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Men-
schen oder zur Abwehr von Katastrophen, bei Europa-
schutzgebieten jedoch nur Maßnahmen zur Abwehr
von unmittelbar drohenden Katastrophen;

c) Maßnahmen bei einem Einsatz von Organen der öf-
fentlichen Sicherheit oder Aufsicht;

d) Auswirkungen von Maßnahmen auf das Verkehrsauf-
kommen auf bestehenden Straßen, die dem öffentli-
chen Verkehr mit Kraftfahrzeugen gewidmet sind.
(2) Sind für bestimmte Vorhaben, die nach diesem Ge-

setz bewilligungspflichtig sind, nach bundes- oder landes-

rechtlichen Bestimmungen Raum- oder Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen vorgesehen, ist das Ergebnis dieser
Prüfung abzuwarten und bei der naturschutzbehördlichen
Entscheidung mit zu berücksichtigen.

(3) Die Schutzbestimmungen dieses Gesetzes und der
auf seiner Grundlage erlassenen Verordnungen erfassen
auch den jeweiligen Luftraum und die unter der Erde be-
findlichen Bereiche.

Interessensabwägung

§ 3a

(1) Bei der Anwendung dieses Gesetzes und der auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen ist da-
von auszugehen, dass dem öffentlichen Interesse am Na-
turschutz der Vorrang gegenüber allen anderen Interessen
eingeräumt werden kann.

(2) Maßnahmen, die nachweislich unmittelbar beson-
ders wichtigen öffentlichen Interessen dienen, sind unter
weitgehender Wahrung der Interessen des Naturschutzes
(§ 2 Abs 3) zu bewilligen oder zur Kenntnis zu nehmen,
wenn
1. den anderen öffentlichen Interessen im Einzelfall der

Vorrang gegenüber den Interessen des Naturschutzes
zukommt und

2. zur Maßnahme nachweislich keine geeignete, die Na-
turschutzinteressen weniger beeinträchtigende Alter-
nativlösung besteht.
(3) Bei Maßnahmen gemäß Abs 2, die in Europaschutz-

gebieten gemäß § 5 Z 10 lit a und c eine erhebliche Beein-
trächtigung prioritärer natürlicher Lebensraumtypen (§ 5
Z 25) oder prioritärer Arten (§ 5 Z 24) erwarten lassen,
können nur Erwägungen im Zusammenhang mit folgen-
den öffentlichen Interessen in eine Interessensabwägung
einbezogen werden:
1. das Leben und die Gesundheit von Menschen,
2. die öffentliche Sicherheit,
3. maßgebliche günstige Auswirkungen auf die Umwelt.
Sonstige öffentliche Interessen können in die Interessens-
abwägung nur einbezogen werden, wenn zuvor eine Stel-
lungnahme der Europäischen Kommission eingeholt wor-
den ist. Diese Stellungnahme ist bei der Entscheidung zu
berücksichtigen.

(4) Kommt nach einer Interessenabwägung gemäß Abs
2 oder 3 den Interessen des Naturschutzes nicht der Vor-
rang zu, ist – außer im Fall des Abs 6 – die durch den Ein-
griff zu erwartende Beeinträchtigung durch entsprechen-
de Ersatzleistungen auszugleichen. Der Ausgleich ist
durch Bescheid vorzuschreiben. Bei Eingriffen in be-



sondere Lebensräume und Lebensgemeinschaften von
Tieren oder Pflanzen kommt als Ersatzleistung vor allem
die Schaffung von Ersatzlebensräumen in Frage. Diese
Ersatzlebensräume sind möglichst in unmittelbarer
räumlicher Nähe zum Eingriffsort zu schaffen. Wenn
keine Ersatzlebensräume geschaffen werden können, ist
dem Antragsteller durch Bescheid die Entrichtung eines
Geldbetrages in einer Höhe vorzuschreiben, die annä-
hernd den Kosten einer angemessenen Ersatzleistung
entspricht. Wenn die Schaffung von Ersatzlebensräu-
men nur unzureichend möglich ist, ist ein entsprechend
verringerter, ersatzweise zu leistender Geldbetrag vor-
zuschreiben.

(5) Im Fall des Abs 4 hat die Landesregierung bei Euro-
paschutzgebieten den Zusammenhang des europäischen
ökologischen Netzes ,Natura 2000‘ sicherzustellen. Die zu
diesem Zweck getroffenen Maßnahmen sind der Europäi-
schen Kommission mitzuteilen.

(6) Ersatzleistungen sind für Maßnahmen nicht vorzu-
schreiben, die
1. wegen einer Gefährdung des Lebens oder der Gesund-

heit von Menschen oder zur Abwehr schwerer volks-
wirtschaftlicher Schäden notwendig und unvermeidlich
sind und

2. keine Auswirkungen auf Europaschutzgebiete haben.“

4. § 5 lautet:

„Begriffsbestimmungen

§ 5

Im Sinn dieses Gesetzes gelten als:
1. Almbereich: alle im amtlichen Almbuch (§ 14 Abs 2

des Salzburger Landwirtschaftsförderungsgesetzes)
als Almen ausgewiesenen Flächen sowie jene Grün-
landflächen, die oberhalb des Dauersiedlungsraumes
überwiegend im Sommer durch Tierhaltung genutzt
und getrennt vom Heimgut bewirtschaftet werden.

2. Alpines Ödland: ein land- und forstwirtschaftlich
nicht kultiviertes Gebiet oberhalb der Zone des ge-
schlossenen Waldes.

3. Alpinregion: das Gebiet oberhalb der Zone des ge-
schlossenen Waldes.

4. Ankündigungen: alle Maßnahmen, die optisch oder
akustisch deutlich wahrnehmbar sind und wegen ih-
res Inhaltes, ihrer Art, ihrer Größe oder besonderen
Ausgestaltung oder wegen des Ortes ihrer Vornah-
me geeignet sind, die Aufmerksamkeit von Men-
schen nicht nur aus unmittelbarer Nähe auf sich zu
lenken.

5. Begleitgehölz: ein Bewuchs aus Holzpflanzen entlang
der Ufer oberirdischer, stehender oder fließender Ge-
wässer, der einen ökologischen Zusammenhang mit
dem begleitenden Gewässer aufweist. Als Begleit-
gehölz gilt ein höchstens zehn Meter breiter Streifen
dieses Bewuchses.

6. Bruchwald: eine Gehölzvegetation auf organischen
Nassböden in der Verlandungszone von Mooren oder
Gewässern.

7. Charakter der Landschaft: das besondere Gepräge ei-
ner Landschaft, die in ihrer Eigenart durch eine be-
stimmte, gerade für dieses Gebiet typische Zusam-
mensetzung von Landschaftsbestandteilen gekenn-
zeichnet wird. Eine Beeinträchtigung des Charakters

der Landschaft liegt jedenfalls dann vor, wenn eine
Maßnahme oder ein Vorhaben
a) eine Zersiedelung einleitet oder fortsetzt;
b) eine wesentliche Verarmung eines durch eine Viel-

falt an Elementen gekennzeichneten Landschafts-
raumes eintreten lässt;

c) die Naturbelassenheit oder die naturnahe Bewirt-
schaftung eines Landschaftsraumes wesentlich
stört oder verändert;

d) natürliche Oberflächenformen wie Karstgebilde,
Flussterrassen, Flussablagerungen, Gletscherbil-
dungen, Bergstürze, naturnahe Gewässer oder die
derzeit natürlich oder naturnah vorkommende Ve-
getation wesentlich ändert; oder

e) freie Wasserflächen durch Regulierungen, Auslei-
tungen, Verbauungen, Verrohrungen, Einbauten,
Anschüttungen odgl wesentlich beeinträchtigt.

8. Eingriffe in ein geschütztes Gebiet oder Objekt: vo-
rübergehende oder dauerhafte Maßnahmen, die ein-
zeln oder zusammen mit anderen Maßnahmen nicht
nur unbedeutende Auswirkungen auf das Schutzge-
biet oder Objekt oder im Hinblick auf den Schutz-
zweck bewirken können oder durch eine mehrfache
Wiederholung oder Häufung derartiger Maßnahmen
voraussichtlich bewirken. Ein Eingriff liegt auch dann
vor, wenn die Maßnahmen selbst außerhalb des
Schutzgebietes oder Objektes ihren Ausgang neh-
men.

9. Erhaltungsziele eines Europaschutzgebietes: die Er-
haltung oder Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes
a) der im Anhang I der FFH-Richtlinie genannten na-

türlichen Lebensräume oder der im Anhang II dieser
Richtlinie genannten Tier- und Pflanzenarten;

b) der im Anhang I der Vogelschutzrichtlinie genann-
ten Vogelarten und der regelmäßig auftretenden
Zugvogelarten (Art 4 Abs 2 der Vogelschutzrichtli-
nie) und ihrer Lebensräume unter besonderer Be-
rücksichtigung der international bedeutsamen
Feuchtgebiete.

10. Europaschutzgebiete:
a) Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung, die in

die Liste nach Art 4 Abs 2 der FFH-Richtlinie einge-
tragen sind;

b) Gebiete, die bis zum Vorliegen der Liste gemäß lit a
in eine Liste gemäß Art 4 Abs 1 der FFH-Richtlinie
aufgenommen worden sind; und

c) Vogelschutzgebiete nach Art 4 Abs 1 und 2 der Vo-
gelschutzrichtlinie.

11. Feuchtwiese (Dauer- oder Wechselfeuchtwiese): eine
im Regelfall einmähdige Wiese, die überwiegend von
feuchtigkeitsliebenden Pflanzen bewachsen ist, dh in
der mindestens ein Pflanzenverband der Gruppen
,Röhrichte und Großseggenrieder‘, ,Kleinseggenrie-
der‘ oder ,Pfeifengraswiesen‘ vorkommt.

12. FFH-Richtlinie: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens-
räume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen,
zuletzt geändert durch die Richtlinie 97/62/EG.

13. Freie Landschaft: Flächen, die nicht zur geschlossenen
Ortschaft, zum Siedlungsbereich oder Hofverband
zählen und nicht wie Vorgärten oder Hausgärten udgl
besonders gestaltet sind.
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14. Galeriewald: ein saumartiger Uferwald an fließenden
Gewässern, Seen und Sümpfen.

15. Geschlossene Ortschaft: ein Gebiet, das durch eine
größere Ansammlung von Bauten geprägt ist, sodass
sich eine zusammenhängende Verbauung von der
Umgebung deutlich sichtbar abhebt. Nicht zur ge-
schlossenen Ortschaft zählen Einzelansiedlungen wie
Gehöfte und Weiler sowie Ortsränder, vor allem ent-
lang von Seeufern.

16. Gewässer: ein vom Wasser geprägter Lebensraum,
der die Gesamtheit von Wasserwelle, Wasserkörper,
Wasserbett, Sediment und Ufer einschließlich der dort
vorkommenden Tiere und Pflanzen umfasst.

17. Hochwasserabflussgebiet: ein Gebiet, das in periodi-
schen Abständen überflutet wird. Für die Abgrenzung
dieses Bereiches ist ein dreißigjährliches Hochwasser-
ereignis zugrunde zu legen. Nicht zum Hochwasser-
abflussgebiet zählen Gebiete, die außerhalb eines
10 m breiten Uferstreifens im Bauland liegen oder von
einer raumordnungsrechtlichen Einzelbewilligung ge-
mäß § 24 Abs 3 des Salzburger Raumordnungsgeset-
zes 1998 – ROG 1998 oder deren Vorgängerbestim-
mungen erfasst sind.

18. Magerstandorte: nährstoffarme oder durch einseiti-
gen Nährstoffmangel gekennzeichnete Lebensräume
mit einer für sie typischen Vegetation, die überwie-
gend den Grasflurenklassen ,Kalk-Magerrasen‘ oder
,Sand-Felsgrasfluren‘ oder dem Verband ,Borstgrasra-
sen tiefer Lagen‘ zuzurechnen sind.

19. Moore: an der Bodenoberfläche liegende Lagerstätten
von Torfen in natürlicher Schichtung, die mit einer ty-
pischen Vegetation bedeckt sind oder im naturbelas-
senen Zustand sein müssten.

20. Natura 2000: ein zusammenhängendes europäisches
Netz von Schutzgebieten gemäß Art 3 der FFH-Richt-
linie.

21. Naturhaushalt: das Beziehungs- und Wirkungsgefüge
der Lebewesen untereinander und zu ihrer Umwelt.
Eine Beeinträchtigung des Naturhaushaltes liegt je-
denfalls dann vor, wenn eine Maßnahme oder ein
Vorhaben
a) einen auch nur örtlichen Bestand seltener, gefähr-

deter oder geschützter Tier- oder Pflanzenarten
vernichtet;

b) den Lebensraum oder die Lebensgemeinschaft von
Tier- oder Pflanzenarten wesentlich beeinträchtigt
oder vernichtet; oder

c) eine völlige oder weitgehende Isolierung einzelner
Bestände nach lit a oder von Lebensräumen nach lit
b oder eine wesentliche Beeinträchtigung der Ver-
netzung einzelner wertvoller Lebensräume unter-
einander eintreten lässt.

22. Naturwaldreservat: ein völlig oder weitgehend ur-
sprüngliches oder naturnahes, überwiegend mit Wald
bestocktes Gebiet, das möglichst weitgehend der
menschlichen Nutzung entzogen ist, ein Rückzugsge-
biet für Tier- und Pflanzenarten darstellt und dadurch
von besonderer wissenschaftlicher Bedeutung ist.

23. Ordnungsgemäße land- und forstwirtschaftliche
Nutzung: jede Tätigkeit zur Hervorbringung und Ge-
winnung land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse
mit Hilfe der Naturkräfte, die rechtmäßig erfolgt, auf
Dauer ausgerichtet ist und den jeweils zeitgemäßen

Anschauungen der Betriebswirtschaft und Biologie
entspricht.

24. Prioritäre Arten: Tier- oder Pflanzenarten, für deren
Erhaltung der Europäischen Gemeinschaft besondere
Verantwortung zukommt. Diese Arten sind im An-
hang II der FFH-Richlinie mit dem Zeichen ,*‘ gekenn-
zeichnet.

25. Prioritäre natürliche Lebensraumtypen: Lebensraum-
typen, für deren Erhaltung der Europäischen Gemein-
schaft besondere Verantwortung zukommt. Diese Le-
bensraumtypen sind im Anhang I der FFH-Richlinie
mit dem Zeichen ,*‘ gekennzeichnet.

26. Quellfluren: Bereiche, die von dem zu Tage tretenden
Wasser geprägt sind und eine dafür typische Vegeta-
tion aufweisen.

27. Schwenden: das periodische Entfernen unerwünsch-
ten Bewuchses auf Weideflächen zum Zweck der Auf-
rechterhaltung des Weidebetriebes. (Das mechani-
sche Schwenden der Almen gehört zur ordnungsge-
mäßen Land- und Forstwirtschaft.)

28. Sumpf: ein Gelände, das häufig bzw periodisch oder
ständig vom Wasser durchtränkt oder bedeckt ist,
dessen Boden keine Torfschicht aufweist und das von
Pflanzengemeinschaften bewachsen ist, die derart an
die besonderen Wasserverhältnisse angepasst sind,
dass die abgeworfenen Pflanzenteile verwesen und
verfaulen und somit weitgehend abgebaut werden.

29. Trockenstandorte: Grundflächen, auf welchen infolge
Wassermangels eine typische Vegetation vorhanden
ist, die überwiegend den Grasflurenklassen ,Sand-
und Felsgrasfluren‘, ,Trespen- und Steppenrasen‘ oder
,alpine Kalkrasen‘ oder dem Vegetationsverband
,Schneeheide-Kiefernwälder‘ zuzurechnen ist.

30. Uferbereich: jener sowohl land- als auch gewässersei-
tige Bereich entlang von Oberflächengewässern, des-
sen ökologisches Gefüge unmittelbar oder mittelbar
von den Wechselbeziehungen zwischen Gewässer
und Umland abhängig ist.

31. Vogelschutzrichtlinie: Richtlinie 79/409/EWG des
Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild
lebenden Vogelarten, zuletzt geändert durch die
Richtlinie 97/49/EG.“

5. Im § 12 Abs 1 lautet die Z 3:
„3. Sie enthalten Lebensräume gemäß dem Anhang I der

FFH-Richtlinie oder Lebensräume zum Schutz von re-
gelmäßig auftretenden Zugvogelarten (zB Vermeh-
rungs-, Mauser- und Überwinterungsgebiete, Art 4
Abs 2 der Vogelschutzrichtlinie), von Vogelarten, die
im Anhang I der Vogelschutzrichtlinie genannt sind,
oder von Tier- oder Pflanzenarten, die im Anhang II
der FFH-Richtlinie genannt sind.“

5a. Im § 13 Abs 1 wird die Wortfolge „und die Salzbur-
ger Landarbeiterkammer“ durch die Wortfolge „, die
Landarbeiterkammer für Salzburg, die Salzburger Jäger-
schaft und der Landesfischereiverband Salzburg“ ersetzt.

5b. Im § 14 Abs 1 wird die Wortfolge „insbesondere der
land- und forstwirtschaftlichen Nutzung“ durch die Wortfol-
ge „insbesondere der land- und forstwirtschaftlichen Nut-
zung und der weidgerechten Jagd und Fischerei“ ersetzt.

6. § 18 Abs 2 lautet:
„(2) Die Naturschutzbehörde hat die Bewilligung zu er-

teilen, wenn durch die Maßnahme der Charakter der



Landschaft (§ 5 Z 7), der Naturhaushalt (§ 5 Z 21) und der
Schutzzweck des Gebietes (§ 16) nicht beeinträchtigt wer-
den.“

7. § 19 Z 4 lautet:
„4. Sie enthalten Lebensräume gemäß dem Anhang I der

FFH-Richtlinie oder Lebensräume zum Schutz von re-
gelmäßig auftretenden Zugvogelarten (zB Vermeh-
rungs-, Mauser- und Überwinterungsgebiete, Art 4
Abs 2 der Vogelschutzrichtlinie), von Vogelarten, die
im Anhang I der Vogelschutzrichtlinie genannt sind,
oder von Tier- oder Pflanzenarten, die im Anhang II
der FFH-Richtlinie genannt sind.“

8. Nach § 22 wird eingefügt:

„7a. Unterabschnitt

Europaschutzgebiete

§ 22a

(1) Eine Liste der Europaschutzgebiete gemäß § 5 Z 10,
eine kurze Darstellung der vorliegenden europarechtlich
erforderlichen Voraussetzungen und die im § 5 Z 10 ge-
nannten Richtlinien liegen beim Amt der Landesregie-
rung, bei den Bezirksverwaltungsbehörden und bei den
Gemeindeämtern der davon betroffenen Gemeinden zur
Einsichtnahme während der für den Parteienverkehr be-
stimmten Zeit (§ 13 Abs 5 AVG) auf. Nach Maßgabe der
technischen Möglichkeiten ist die Liste auch im Internet
bereitzustellen.

(2) Für Europaschutzgebiete sind durch Verordnung der
Landesregierung Schutzbestimmungen zu erlassen, die je-
denfalls den Schutzzweck und die erforderlichen Gebote
und Verbote enthalten. In der Verordnung sind auch die
Grenzen des Schutzgebietes festzulegen. Der Schutz-
zweck hat die Erhaltungsziele (§ 5 Z 9) des jeweiligen
Schutzgebietes anzugeben. Auf das Verfahren zur Erlas-
sung der Europaschutzgebietsverordnung findet § 13 mit
der Maßgabe sinngemäß Anwendung, dass die Landesre-
gierung an die Stelle der Bezirksverwaltungsbehörde tritt
und die Kundmachung der beabsichtigten Erklärung in
der Salzburger Landes-Zeitung zu erfolgen hat.

(3) In der Europaschutzgebietsverordnung können
Maßnahmen verboten oder geboten und bestimmte Ein-
griffe allgemein oder durch eine Ausnahmebewilligung
der Landesregierung gestattet werden. Durch Gebote und
Verbote und Bewilligungsvorbehalte ist sicherzustellen,
dass jene natürlichen Lebensräume nicht verschlechtert
und jene Tier- und Pflanzenarten nicht erheblich gestört
werden, für die nach dem Schutzzweck ein günstiger Er-
haltungszustand erhalten oder wiederhergestellt werden
soll.

(4) Vor Erteilung der Ausnahmebewilligung ist von der
Landesregierung zu prüfen, ob der Eingriff das Europa-
schutzgebiet in seinen für die Erhaltungsziele (§ 5 Z 9)
wesentlichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigen
kann (Verträglichkeitsprüfung). Die Bewilligung ist nur zu
erteilen, wenn keine erhebliche Beeinträchtigung zu er-
warten ist.

(5) Die Erlassung einer Verordnung gemäß Abs 2 und 3
kann unterbleiben, wenn für das Gebiet bereits durch an-
dere Maßnahmen ein ausreichender Schutz und das Errei-
chen des Erhaltungsziels sichergestellt sind. Weitergehen-
de Schutzbestimmungen bleiben unberührt.

(6) Für Europaschutzgebiete sind – falls erforderlich –
Landschaftspflegepläne und auch Detailpläne (§ 35) un-
ter Bedachtnahme auf Art 4 Abs 1 und 2 der Vogelschutz-
richtlinie und Art 6 Abs 1 der FFH-Richtlinie zu erstellen
und umzusetzen. Der Erhaltungszustand der Europa-
schutzgebiete ist von der Landesregierung regelmäßig zu
überwachen, wobei die prioritären natürlichen Lebens-
raumtypen und die prioritären Arten besonders zu be-
rücksichtigen sind.

Vorläufiger Schutz

§ 22b

(1) Bis zur Erlassung ausreichender Schutzbestimmun-
gen gemäß § 22a dürfen Nutzungsmaßnahmen von
Grundstücken nur so durchgeführt werden, wie sie nach
Art und Umfang bis zur Aufnahme des Gebietes in die
Liste gemäß § 22a Abs 1 rechtmäßig vorgenommen wor-
den sind.

(2) Alle über Abs 1 hinausgehenden Maßnahmen, die
eine erhebliche Beeinträchtigung von solchen natür-
lichen Lebensräumen oder solchen Tier- oder Pflanzen-
arten bewirken können, für die nach der FFH-Richtlinie
oder der Vogelschutzrichtlinie ein günstiger Erhaltungs-
zustand erhalten oder wiederhergestellt werden soll,
dürfen nur mit Bewilligung der Landesregierung vor-
genommen werden.

(3) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn die Maßnahme
keine Verschlechterung der unter Abs 2 fallenden Lebens-
räume und keine erhebliche Störung der unter Abs 2 fal-
lenden Arten bewirken kann und überdies dem Ziel der
Erhaltung oder Schaffung eines günstigen Erhaltungszu-
standes dieser Lebensräume oder Arten nicht zuwider-
läuft.

(4) Weitergehende Schutzbestimmungen bleiben un-
berührt.“

9. Im § 25 Abs 1 wird angefügt:
„j) die Errichtung oder wesentliche Änderung von Wind-

kraftanlagen.“

10. Im § 26 werden folgende Änderungen vorgenom-
men:

10.1. Im Abs 1 wird angefügt:
„f) der Betrieb von Laser-Einrichtungen für Vorführzwe-

cke außerhalb von Bauwerken.“
10.2. Im Abs 6 lautet lit e:

„e) Ankündigungen und Ankündigungsanlagen in ge-
schlossenen Ortschaften, ausgenommen Anlagen ge-
mäß Abs 1 lit f;“

10.3. Abs 7 lautet:
„(7) Ausgenommen von der Anzeigepflicht gemäß

Abs 1 sind alle Vorhaben im Sinn des § 25 Abs 2 lit a.“

11. Im § 27 Abs 2 lautet die lit c:
„c) das Anbringen von Plakaten zu Werbezwecken, aus-

genommen Ankündigungen gemäß § 26 Abs 6 lit a
und f;“

12. Im § 29 werden folgende Änderungen vorgenom-
men:

12.1. Abs 2 lautet:
„(2) Der vollkommene Schutz der Pflanzen bezieht sich

auf alle ober- und unterirdischen Teile der Pflanze. Er um-
fasst das Verbot, diese zu beschädigen, zu vernichten, von
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ihrem Standort zu entfernen oder den Standort solcher
Pflanzen so zu behandeln, dass ihr weiterer Bestand ge-
fährdet oder ausgeschlossen ist, sowie aus der Natur ent-
nommene Pflanzen zu besitzen, zu transportieren, ent-
geltlich oder unentgeltlich anzunehmen oder abzugeben.
Das Verbot des Besitzes, des Transportes und der entgelt-
lichen oder unentgeltlichen Annahme oder Abgabe be-
zieht sich auch auf jedes aus der Pflanze gewonnene Pro-
dukt und jede andere Ware, die auf Grund eines Begleit-
dokuments, der Verpackung, eines Zeichens, eines Eti-
ketts oder eines anderen Sachverhalts als Teil oder Derivat
der Pflanze identifiziert werden kann.“

12.2. Im Abs 4 wird nach der Z 4 eingefügt:
„5. den Besitz, Transport und die entgeltliche oder unent-

geltliche Abgabe oder Annahme von Pflanzen (ein-
schließlich daraus gewonnener Produkte und Waren
gemäß Abs 2), wenn deren Entnahme aus der Natur
und Inverkehrbringen nachweislich rechtmäßig er-
folgt ist.“

13. Im § 31 werden folgende Änderungen vorgenom-
men:

13.1. Im Abs 1 wird die Wortfolge „Jagdbare Tiere und
Fische“ durch die Wortfolge „Wild, Fische, Neunaugen,
Krustentiere und Muscheln“ ersetzt.

13.2. Im Abs 2 wird der letzte Satz durch folgende Be-
stimmungen ersetzt: „Dies gilt auch für alle Entwicklungs-
formen, Teile, Nester und Brutstätten dieser Tiere; das
Verbot des Erwerbens, Verwahrens, Übertragens, Beför-
derns und Feilbietens bezieht sich auch auf jedes aus dem
Tier gewonnene Produkt und jede andere Ware, die auf
Grund eines Begleitdokuments, der Verpackung, eines
Zeichens, eines Etiketts oder eines anderen Sachverhalts
als Teil oder Derivat des Tieres identifiziert werden kann.
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter Tiere dür-
fen nicht beschädigt oder vernichtet werden.“

13.3. Abs 3 lautet:
„(3) In der Verordnung gemäß Abs 1 kann, soweit dem

nicht Bestimmungen der FFH-Richtlinie oder der Vogel-
schutzrichtlinie entgegenstehen, bei einzelnen Tierarten
vorgesehen werden, dass die im Abs 2 enthaltenen Ver-
bote mit Ausnahme des Verbots der entgeltlichen Weiter-
gabe nicht für folgende Tiere gelten:
1. Tiere, die verendet aufgefunden worden sind;
2. Tiere, die offensichtlich krank, verletzt oder sonst pfle-

gebedürftig gefunden worden sind. Diese Tiere sind
möglichst artgerecht zu pflegen und sobald wie mög-
lich und unter Vermeidung jeder Beeinträchtigung des
Tieres wieder freizulassen. Tiere, für die das Weiterle-
ben nach tierärztlichem Gutachten eine Qual bedeutet,
sind schmerzlos zu töten.

In der Verordnung kann auch vorgesehen werden, dass
das Erwerben, Verwahren, Übertragen, Befördern und
Feilbieten von Tieren (einschließlich daraus gewonnener
Produkte und Waren gemäß Abs 2) zulässig ist, wenn de-
ren Entnahme aus der Natur und Inverkehrbringen nach-
weislich rechtmäßig erfolgt ist.“

13a. Im § 32 Abs 2 wird die Wortfolge „Jagdbare Tiere
und Fische“ durch die Wortfolge „Wild, Fische, Neun-
augen, Krustentiere und Muscheln“ ersetzt.

14. Im § 33 Abs 2 lautet der letzte Satz: „Diese Ein-
schränkungen dürfen nur in dem Umfang vorgesehen
werden, der für den ordnungsgemäßen Schutz der Tier-

und Pflanzenarten unbedingt erforderlich ist oder sich
zwingend aus der FFH-Richtlinie oder der Vogelschutz-
richtlinie ergibt.“

15. Im § 34 werden folgende Änderungen vorgenom-
men:

15.1. Im Abs 1 erhalten die Z 2 bis 9 die Bezeichnung
„3.“ bis „10.“ und wird nach der Z 1 eingefügt:
„2. der Getränkeerzeugung;“

15.2. Abs 2 lautet:
„(2) Auf Vögel findet Abs 1 Z 9 und 10 keine Anwen-

dung. Auf Pflanzenarten, die im Anhang IV der FFH-
Richtlinie genannt sind, findet Abs 1 Z 2 und 9 keine An-
wendung.“

16. Im § 35 Abs 1 wird in der lit a angefügt: „und die
Verbesserung des Erhaltungszustandes von Europaschutz-
gebieten;“

16a. Im § 36 Abs 1 wird der Ausdruck „§§ 12, 16 und
19“ durch den Ausdruck „§§ 12, 16, 19 und 22a“ ersetzt.

17. Im § 37 werden folgende Änderungen vorgenom-
men:

17.1. Im Abs 2 lautet die lit i:
„i) Schutzgebiete mit internationalem Status einschließ-

lich der Europaschutzgebiete (§ 22a);“
17.2. Im Abs 3 wird angefügt: „Diese hat bei Europa-

schutzgebieten jedenfalls Angaben darüber zu enthalten,
welche prioritären natürlichen Lebensraumtypen (§ 5
Z 25) oder prioritären Arten (§ 5 Z 24) in dem Gebiet vor-
kommen.“

18. § 38 wird geändert wie folgt:
18.1. Im Abs 1 wird nach der Wortfolge „geschützten

Gebietes“ der Ausdruck „oder eines Europaschutzgebie-
tes (§ 5 Z 10)“ eingefügt.

18.2. Im Abs 3 wird nach dem Ausdruck „National-
park,“ der Ausdruck „Europaschutzgebiet,“ eingefügt
und wird der Ausdruck „Reiherschutzgebiet“ durch den
Ausdruck „Brachvogel-Schutzgebiet“ ersetzt.

19. Im § 41 wird nach dem Wort „Naturschutzgebie-
tes“ die Wortfolge „, eines Europaschutzgebietes“ einge-
fügt.

20. Im § 42 werden folgende Änderungen vorgenom-
men:

20.1. Im Abs 1 wird die Wortfolge „zum geschützten
Landschaftsteil oder zum Naturschutzgebiet“ durch die
Wortfolge „zum geschützten Landschaftsteil, zum Natur-
schutzgebiet oder zum Europaschutzgebiet“ ersetzt.

20.2. Im Abs 2 wird der Ausdruck „§§ 12 Abs 1 oder
19“ durch den Ausdruck „§§ 12 Abs 1, 19 oder 22a“ er-
setzt.

21. Im § 43 werden folgende Änderungen vorgenom-
men:

21.1. Im Abs 1 wird die Wortfolge „zum geschützten
Landschaftsteil oder zum Naturschutzgebiet“ durch die
Wortfolge „zum geschützten Landschaftsteil, zum Natur-
schutzgebiet oder zum Europaschutzgebiet“ ersetzt.

21.2. Im Abs 2 wird der Ausdruck „§ 12 Abs 1 oder
§ 19“ durch den Ausdruck „§§ 12 Abs 1, 19 oder 22a“ er-
setzt.

22. Im § 47 Abs 1 Z 4 lauten die lit c und d:
„c) für Verfahren zur Erteilung naturschutzrechtlicher Be-

willigungen für Europaschutzgebiete;



d) für Verfahren, die sich auf Vorhaben beziehen, für
die sowohl nach diesem Gesetz als auch nach dem
Salzburger Höhlengesetz oder nach dem Gesetz
über die Errichtung des Nationalparks Hohe Tauern
im Land Salzburg Bewilligungen erforderlich
sind, wenn für die Erteilung dieser Bewilligungen die
Bezirksverwaltungsbehörde und die Landesregie-
rung oder mehrere Bezirksverwaltungsbehörden 
zuständig wären.“

23. Im § 48 Abs 1 und im § 50 Abs 1 werden jeweils
nach der Zahl „21“ die Zahlen „22a, 22b“ eingefügt.

24. Im § 50 Abs 3 wird im ersten Satz nach dem Wort
„Bewilligungsbescheiden“ die Wortfolge „oder Beschei-
den nach § 46“ eingefügt.

25. Im § 51 werden folgende Änderungen vorgenom-
men:

25.1. Abs 1 lautet:
„(1) Auf Antrag des Bewilligungswerbers oder der Per-

son, die eine anzeigepflichtige Maßnahme anzeigt, kann
die Behörde an Stelle der Untersagung eines Vorhabens
die angestrebte Bewilligung oder Berechtigung nach § 26
unter Vorschreibung von Ausgleichsmaßnahmen ertei-
len.“

25.2. Im Abs 3 werden im Einleitungssatz nach dem
Wort „Bewilligung“ die Wortfolge „oder Berechtigung“
eingefügt und die Z 4 durch folgende Bestimmungen er-
setzt:
„4. Die Maßnahme, die bewilligt oder zur Kenntnis ge-

nommen werden soll, wird das Europaschutzgebiet in
seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestand-
teilen nicht erheblich beeinträchtigen.

5. Die Errichtung oder erhebliche Änderung freistehen-
der Antennentragmastenanlagen (§ 26 Abs 1 lit e) ist
nachweislich aus technischen oder privatrechtlichen
Gründen nicht anders zu verwirklichen.“

26. Im § 53 Abs 4 wird der Ausdruck „Österreichischen
Bundesforste“ durch den Ausdruck „Österreichischen
Bundesforste AG“ ersetzt.

27. Im § 54 wird Abs 3 durch folgende Bestimmungen
ersetzt:

„(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat dem Natur-
schutzbeauftragten vor der Erlassung von Bescheiden
nach diesem Gesetz oder nach den auf Grund dieses Ge-
setzes erlassenen Verordnungen – ausgenommen in Ver-
waltungsstrafverfahren – Gelegenheit zur Stellungnahme
zu geben. Sie kann den Naturschutzbeauftragten auch zur
Erstattung von Gutachten im naturschutzbehördlichen
Verfahren heranziehen. Dem Naturschutzbeauftragten

sind alle Bescheide zuzustellen, vor deren Erlassung ein
Anhörungsrecht bestand.

(4) In Verfahren, in denen der Naturschutzbeauftragte
nicht zur Erstattung eines Gutachtens herangezogen wor-
den ist, kann er entsprechend seiner Stellungnahme Beru-
fung gegen den Bescheid erheben. Hat der Naturschutz-
beauftragte im Verfahren ein Gutachten erstellt, kann er
innerhalb einer Frist von einer Woche ab Zustellung des
Bescheides gegenüber der bescheiderlassenden Behörde
erklären, dass der Bescheid seiner Stellungnahme nicht
Rechnung trägt. Mit dem fristgerechten Einlangen der Er-
klärung geht die Parteistellung im Verfahren auf die Lan-
desumweltanwaltschaft (§ 55) über; dies gilt auch für die
im § 55 Abs 2 genannten Verfahren. Die Behörde hat der
Landesumweltanwaltschaft den Bescheid unverzüglich
zuzustellen, der somit ein selbstständiges Berufungsrecht
zukommt.

(5) (Verfassungsbestimmung) In der Ausübung des
Rechtes auf Abgabe einer Stellungnahme, auf Erhebung
der Berufung, auf Abgabe einer Erklärung gemäß Abs 4
und der Beantragung eines Feststellungsbescheides ge-
mäß § 49 unterliegt der Naturschutzbeauftragte keinen
Weisungen.“

28. § 55 Abs 3 lautet:
„(3) In jenen Verfahren der Bezirksverwaltungsbehör-

de, in denen der Landesumweltanwaltschaft Parteistel-
lung zukommt, ist § 54 Abs 4 nicht anzuwenden.“

29. § 60 Abs 1 lautet:
„(1) Zur Förderung des Naturschutzes und der Natur-

pflege einschließlich der wissenschaftlichen Forschung ge-
mäß Art 10 der Vogelschutzrichtlinie und Art 18 der FFH-
Richtlinie und der Finanzierung von Maßnahmen gemäß
§ 4 Abs 1 wird als Sondervermögen des Landes der Salz-
burger Naturschutzfonds eingerichtet.“

29a. Im § 61 Abs 1 werden nach der Zahl „21“ die Zah-
len „22a, 22b,“ eingefügt.

30. Im § 66 wird angefügt:
„(7) Die §§ 2 Abs 5 und 6, 3, 3a, 5, 12 Abs 1, 13 Abs 1,

14 Abs 1, 18 Abs 2, 19, 22a, 22b, 25 Abs 1, 26 Abs 1, 6
und 7, 27 Abs 2, 29 Abs 2 und 4, 31 Abs 1, 2 und 3, 32
Abs 2, 33 Abs 2, 34 Abs 1 und 2, 35 Abs 1, 36 Abs 1, 37
Abs 2 und 3, 38 Abs 1 und 3, 41, 42 Abs 1 und 2, 43 Abs 1
und 2, 47 Abs 1, 48 Abs 1, 50 Abs 1 und 3, 51 Abs 1 und 3,
53 Abs 4, 54 Abs 3 bis 5, 55 Abs 3, 60 Abs 1 und 61 Abs 1
in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 1/2002 treten mit 1.
Jänner 2002 in Kraft.“

Griessner
Schreiner
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